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Herrn 

Serlin 

Rundfunkgeräte im privaten Bereich 

Sehr geehrter Herr  

Sie erreichen uns unter: 

018599950610 
(6,5 Cent/Mi n. aus den dt. Fest

netzen, abweichende Preise für 

Mobilfunktei I nehmer) 

Servicezeit: MO.-Fr. 7 - 19 Uhr 

Aktenzeichen 

bitte immer angeben I 

31.07.2009 

wir konnten Sie unter obiger Anschrift nicht in unserem Adressbestand finden. 
Sollten Sie bereits privat genutzte Rundfunkgeräte angemeldet haben, bitten wir um 
Ihre Mithilfe, indem Sie uns Ihre Teilnehmernummer mitteilen. Gleichzeitig möchten 
wir Sie auf diesem Weg über die Rundfunkgebührenpflicht informieren und bitten Sie 
zu prüfen, ob Sie verpflichtet sind, Rundfunkgeräte anzumelden. Hierzu haben wir für 
Sie wichtige gesetzliche Informationen auf der Rückseite zusammengestellt. 
Rundfunkgeräte sind alle herkömmlichen und neuartigen Geräte, mit denen Radio
oder TV-Programme empfangen oder aufgezeichnet werden können. 

Herkömmliche Rundfunkgeräte sind z. S.: 
Radios, Autoradios, Fernsehgeräte, DVD-lVideo-Rekorder, Mobiltelefone mit 
Rundfunkempfangsteil, PCs mit Radio- oder Fernsehkarte, Navigationsgeräte mit 
Empfangsteil, etc. 
Neuartige Rundfunkgeräte sind z. S.: 
PCs, PDAs, MDAs, UMTS- und WLAN-Handys, die Radio und Fernsehprogramme 
ausschließlich über UMTS oder das Internet empfangen können. 

In einem Ein- oder Mehrpersonenhaushalt sind in der Regel nur ein Radio und ein 
Fernsehgerät anzumelden. Ein neuartiges Rundfunkgerät ist nur dann anmeldepflich
tig, wenn keine herkömmlichen Rundfunkgeräte vorhanden sind. 
Wenn Sie Rundfunkgeräte anzumelden haben, nutzen Sie bitte den beigefügten Ant
wortbogen und schicken Sie diesen ausgefüllt und unterschrieben spätestens bis zum 
21.08.2009 an uns zurück. 
Wenn Sie keine Rundfunkgeräte anzumelden haben, bitten wir Sie dennoch, uns den 
beigefügten Antwortbogen ausgefüllt und unterschrieben zurückzusenden. Sie ver
meiden damit Erinnerungsschreiben. Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gebühreneinzugszentrale 
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Postanschrift: Gebühreneinzugszentrale . 50656 Köln 
Telefax: 018 599950105 (Tel/Fax 6,5 Cent/Min. aus den dt. 
Festnetzen, abweichende Preise tür Mobiltunkteilnehmer) 
Internet: www.gez.de 

Schon DaIlke. 




